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1. Steuerliche Behandlung von Spenden 
an politische Parteien und kommunale 
Wählervereinigungen

Spenden: Zuwendungen an politische Parteien und an unabhängige 
Wählervereinigungen i. S. des Parteiengesetzes (PartG) sind bis zur 
Höhe von insgesamt 1.650 € und im Fall der Zusammenveranlagung 
bis zur Höhe von 3.300 € im Kalenderjahr steuerlich begünstigt. Die 
Ermäßigung beträgt 50 % der Ausgaben, höchstens jeweils 825 € 
(Unverheiratete) bzw. 1.650 € (Zusammenveranlagte). Der Betrag 
wird direkt von der Steuerschuld abgezogen.

Beispiel: Parteifreund A spendet an seine Partei 2.000 €. Seine ta-
rifl iche Einkommensteuerbelastung beträgt 15.000 €. A kann 50 % 
von 1.650 € steuerlich als Zuwendung ansetzen. Seine Einkommen-
steuerbelastung reduziert sich um (15.000 € – 50 % von 1.650 € =) 
825 € auf 14.175 €. Den Restbetrag in Höhe von (2.000 € – 1.650 € 
=) 350 € kann Parteifreund A als Sonderausgaben (siehe nachfol-
gend) geltend machen.

Sonderausgaben: Spenden zur Förderung steuerbegünstigter Zwe-
cke können – unter weiteren Voraussetzungen – zusätzlich mit ins-
gesamt bis zu 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte oder 4  ‰ der 
Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewen-
deten Löhne und Gehälter als Sonderausgaben abgezogen werden.

Wählervereinigungen, die nicht an den Bundestags- oder Landtags-
wahlen teilnehmen, sind nach Auffassung des Bundesfi nanzhofs in 
seiner Entscheidung vom 20.3.2017 keine Parteien i. S. des PartG. 
Demnach kommt für solche Wählervereinigungen der Sonderausga-
benabzug nicht in Betracht.

Verfassungsfeindliche Parteien: Am 7.7.2017 stimmte der Bundes-
rat einer vom Bundestag beschlossenen Grundgesetzänderung und 
einem entsprechenden Begleitgesetz zu, wonach verfassungsfeindli-
che Parteien künftig keine staatlichen Gelder mehr erhalten. Danach 
kann das Bundesverfassungsgericht verfassungsfeindliche Parteien 
von der staatlichen Finanzierung ausschließen. Antragsteller eines 
solchen Verfahrens können Bundestag, Bundesrat und Bundesregie-
rung sein. 

Bitte beachten Sie! Mit dem Entzug der staatlichen Gelder entfal-
len auch steuerliche Begünstigungen und Zuwendungen an diese 
Parteien. Der Finanzierungsausschluss gilt für 6 Jahre, ist aber ver-
längerbar.

Spendennachweis: Bei Spenden bis 200 € reicht ein „vereinfachter 
Nachweis“ (Einzahlungsbeleg, Kontoauszug oder PC-Ausdruck beim 
Online-Banking). Seit dem 1.1.2017 müssen die Zuwendungsbestäti-
gungen nur noch nach Aufforderung durch das Finanzamt vorgelegt 
werden. 

Alternativ kann der Zuwendungsempfänger die Zuwendungsbestä-
tigung aber auch direkt elektronisch an das Finanzamt übermitteln, 
wenn ihn der Spender dazu bevollmächtigt. In diesem Fall braucht 
der Zuwendende keine Bestätigung über die Zuwendung aufzube-
wahren.

2. Steuerumgehungsbekämpfungs gesetz – Neu-
regelungen auch bei der Steuerklassenwahl 
und dem Kindergeld

Am 2.6.2017 passierte das sogenannte Steuerumgehungsbekämp-
fungsgesetz den Bundesrat. Es enthält eine Vielzahl an steuerlichen 
Anpassungen und Änderungen quer durch die Steuergesetze.
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Vorrangiges Ziel des Gesetzes ist es, die Möglichkeiten einer Steu-
erumgehung mittels sog. „Briefkastenfi rmen“ zu erschweren. Durch 
erhöhte Transparenz, verbunden mit erweiterten Mitwirkungspfl ich-
ten, sowohl durch die Steuerpfl ichtigen als auch durch Dritte (Ban-
ken), sowie neuer Ermittlungsbefugnisse der Finanzbehörden sollen 
Domizilgesellschaften künftig wirksamer erkannt werden können. 
Damit steigt das Entdeckungsrisiko und erhöht dadurch auch die 
präventive Wirkung.

Zu den wichtigsten vorgesehenen Maßnahmen zählen:

 » Das sog. steuerliche Bankgeheimnis wird aufgehoben. 
 » Sammelauskunftsersuchen durch die Finanzbehörden werden 

klarer defi niert. Ermittlungen „ins Blaue hinein“ bleiben aber 
weiterhin unzulässig.

 » Das Kontenabrufverfahren für Besteuerungszwecke wird auf die 
Erhebung von Rückforderungsansprüchen für bundesgesetzlich 
geregelte Steuererstattungen und Steuervergütungen (z. B. 
Kindergeld) ausgeweitet. Künftig können auch Fälle ermittelt 
werden, in denen ein inländischer Steuerpfl ichtiger Verfügungs-
berechtigter oder wirtschaftlich Berechtigter eines Kontos oder 
Depots einer natürlichen Person, Personengesellschaft, Körper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse mit Wohn-
sitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Sitz, Hauptniederlassung oder 
Geschäftsleitung außerhalb des Geltungsbereichs der Abgaben-
ordnung ist. 

 » Das Bundeszentralamt für Steuern kann auf sämtliche in der 
Kontenabruf-Datei enthaltene Daten zugreifen. 

 » Die Aufbewahrungsfrist für Kontenabrufdaten bei Kreditinstitu-
ten nach einer Kontenaufl ösung wird auf 10 Jahre verlängert.

 » Die Anzeigepfl icht für den Erwerb von qualifi zierten Beteiligun-
gen an ausländischen Gesellschaften wird vereinheitlicht und 
gilt insbesondere für unmittelbare und mittelbare Beteiligungen 
gleichermaßen – bereits ab einer 10 %igen Beteiligung. 

 » Künftig müssen auch Geschäftsbeziehungen zu Personengesell-
schaften, Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermö-
gensmassen in Drittstaaten (Drittstaat-Gesellschaft), auf die 
unmittelbar oder mittelbar beherrschender Einfl uss besteht, an-
gezeigt werden. Pfl ichtverletzungen können mit Bußgeldern bis 
zu 25.000 € belegt werden.

 » Steuerpfl ichtige, die allein oder zusammen mit nahestehenden 
Personen unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden oder 
bestimmenden Einfl uss auf gesellschaftsrechtliche, fi nanzielle 
oder geschäftliche Angelegenheiten einer Drittstaat-Gesell-
schaft ausüben können, müssen Unterlagen 6 Jahre lang aufbe-
wahren und Außenprüfungen ohne Begründung zulassen.

 » In Zukunft werden Banken umfangreicher in Anspruch genom-
men. Im Rahmen der Legitimationsprüfung müssen Kreditinsti-
tute auch das steuerliche Identifi kationsmerkmal des Kontoin-
habers und das jedes anderen Verfügungsberechtigten bzw. jedes 
anderen wirtschaftlich Berechtigten erheben und aufzeichnen 
und die Identifi kationsnummer kontinuierlich überwachen und 
aktualisieren. Ausgenommen sind Konsumentenkredite bis max. 
12.000 €.

 » Im Falle einer Steuerhinterziehung verlängert sich die Zahlungs-
verjährungsfrist von 5 auf 10 Jahre. 

 » Die fortgesetzte Steuerhinterziehung durch verdeckte Ge-
schäftsbeziehungen zu einer beherrschten Drittstaat-Gesell-
schaft wurde in den Katalog der besonders schweren Fälle ei-
ner Steuerhinterziehung aufgenommen; eine strafbefreiende 
Selbstanzeige hierzu wird ausgeschlossen. 

Mit dem Gesetz sind neben den Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Steuerumgehung noch weitere Änderungen beschlossen worden, die 
nichts mit Steuerumgehung zu tun haben. So wurde überraschend 
noch eine Änderung zum Kindergeld eingefügt, mit der ein Kin-
dergeldantrag nur noch für 6 Monate rückwirkend gestellt wer-
den kann. Neu aufgenommen wurde auch eine Datenübermittlung 

durch das Bundeszentralamt für Steuern an die Familienkasse. Des 
Weiteren erfolgt künftig die Einstufung beider Ehegatten nach 
der Heirat automatisch in Steuerklasse IV. Dies gilt auch, wenn 
nur einer der beiden ein Gehalt bezieht.

Ein Steuerbescheid kann in Zukunft zugunsten des Steuerpfl ichtigen 
aufgehoben oder geändert werden, wenn die übermittelten Daten 
zu seinen Ungunsten unrichtig sind. Das gilt jedoch nur, wenn diese 
Daten rechtserheblich sind.

Inkrafttreten: Das Gesetz trat am 24.6.2017 in Kraft. Die Änderun-
gen zum Kindergeld und der steuerlichen Eingruppierung von Ehe-
gatten hingegen treten erst am 1.1.2018 in Kraft.

3. Neuregelungen bei den GWG und 
Sanierungserträgen durch das 
Steuerumgehungsbekämpfungs gesetz

Mit dem vom Bundesrat am 2.6.2017 verabschiedeten Gesetz gegen 
schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlas-
sungen werden die steuerliche Abzugsmöglichkeit für Lizenzauf-
wendungen und andere Aufwendungen für Rechteüberlassungen, 
die beim Empfänger nicht oder nur niedrig besteuert werden, ein-
geschränkt. 

Darüber hinaus sind in dem Gesetzespaket verschiedene Maßnah-
men enthalten, die für die meisten Steuerpfl ichtigen interessant sein 
dürften. Dazu gehören

 » die Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter 
(GWG) zur Sofortabschreibung von 410 € auf 800 €, 

 » die Anhebung der unteren Wertgrenze zur Bildung eines Sam-
melpostens bei GWG von 150 € auf 250 € sowie

 » die Einführung einer Steuerbefreiung von Sanierungserträgen 
unter Verhinderung von Doppelbegünstigungen0.

Seit der Entscheidung des Großen Senats des Bundesfi nanzhofs 
vom 28.11.2016 zur Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen sind 
Steuerpfl ichtige verunsichert, ob die bisherige Verwaltungsregelung 
weiter anzuwenden ist. Die Steuerfreiheit für Erträge aus unterneh-
mensbezogenen Sanierungen ist nunmehr im Gesetz aufgenommen 
worden. Neben dem Ertrag aus der Sanierung eines sanierungsbe-
dürftigen und sanierungsfähigen Unternehmens ist auch die Schul-
denbefreiung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens begünstigt. Hier 
kommt es zu einer rückwirkenden Anwendung der Regelungen nach 
dem 8.2.2017. Zu deren Gültigkeit bedarf es jedoch noch der Zustim-
mung durch die Europäische Kommission.

Dieses Gesetz trat am 4.7.2017 in Kraft. Die Anpassung der GWG-
Grenzen gilt jeweils für Anschaffungen bzw. Herstellungen nach 
dem 31.12.2017.

4. Übernahme der Einkommensteuer für 
Geschenke an Geschäftsfreunde

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und im Geschäftsleben 
auch die Kunden. Aufwendungen für Geschenke an Geschäftsfreun-
de sind grundsätzlich nicht als Betriebsausgaben abziehbar. Das gilt 
aber dann nicht, wenn die Kosten pro Empfänger und Wirtschafts-
jahr 35 € nicht übersteigen. Das Abzugsverbot soll verhindern, dass 
unangemessener Repräsentationsaufwand vom Steuerpfl ichtigen 
auf die Allgemeinheit abgewälzt wird.

Solche Geschenke, die die Geschäftsbeziehung fördern oder Neu-
kunden anziehen sollen, können beim Empfänger zu einkommen-



steuerpfl ichtigen Einnahmen führen. Müsste der Empfänger den 
Wert versteuern, würde der Zweck des Geschenks vereitelt. Deshalb 
ist es dem Schenkenden gestattet, die auf das Geschenk entfallen-
de Einkommensteuer des Beschenkten zu übernehmen. Dafür wird 
die Steuer bei ihm mit einem Pauschsteuersatz von 30 % erhoben. 
Durch die Übernahme der Versteuerung kommt es zu einem sog. 
„Steuergeschenk“.

Diese Steuer hat der BFH nun als weiteres Geschenk beurteilt mit 
der Folge, dass diese das steuerliche Schicksal der Zuwendung teilt. 
Ein Betriebsausgabenabzug kommt danach nicht in Betracht, wenn 
der Wert des Geschenks und die dafür anfallende Pauschalsteuer 
insgesamt 35 € übersteigen. Damit ist das Abzugsverbot auch dann 
anzuwenden, wenn diese Betragsgrenze erst aufgrund der Höhe der 
Pauschalsteuer überschritten wird.

Anmerkung: Nach dieser Entscheidung kommt ein Betriebsausga-
benabzug nicht in Betracht, wenn der Wert des Geschenks und die 
anfallende Pauschalsteuer insgesamt 35 € übersteigen. Das Abzugs-
verbot kommt demnach auch dann zum Tragen, wenn diese Betrags-
grenze erst aufgrund der Höhe der Pauschalsteuer überschritten 
wird. Will der Schenker für den Kunden auch die Pauschalsteuer von 
30 % zzgl. Soli. und Kirchensteuer übernehmen, darf der Wert des 
Geschenkes inklusive Steuer nicht mehr als 35 € betragen. 

5. Kein doppelter Abzug für die Nutzung von 
zwei Arbeitszimmern in verschiedenen Orten

Grundsätzlich besteht ein Abzugsverbot für Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer. Aufwendungen für häusliche Arbeitszim-
mer sind jedoch steuerlich abziehbar, wenn für die betriebliche oder 
berufl iche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 
Die Höhe der abziehbaren Aufwendungen ist dabei auf 1.250 € im 
Jahr begrenzt. Ein darüber hinausgehender Abzug ist nur möglich, 
wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betriebli-
chen oder berufl ichen Betätigung bildet.

Bislang ist der Bundesfi nanzhof (BFH) von einem objektbezogenen 
Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer ausge-
gangen. Die abziehbaren Aufwendungen waren hiernach unabhän-
gig von der Zahl der nutzenden Personen auf insgesamt 1.250 € im 
Jahr begrenzt.

In zwei Entscheidungen vom 15.12.2016 machte der BFH nunmehr 
eine Kehrtwende zugunsten der Steuerpfl ichtigen, die mit weiteren 
Personen ein häusliches Arbeitszimmer nutzen. Nach diesen Ent-
scheidungen ist die Höchstbetragsgrenze von 1.250 € im Jahr 
personenbezogen anzuwenden, sodass jeder von ihnen seine Auf-
wendungen hierfür bis zu dieser Obergrenze einkünftemindernd gel-
tend machen kann. 

In seiner Entscheidung vom 9.5.2017 stellt der BFH aber klar, dass 
der personenbezogene Höchstbetrag für den Abzug von Aufwen-
dungen eines Steuerpfl ichtigen auch bei der Nutzung von mehre-
ren häuslichen Arbeitszimmern in verschiedenen Haushalten auf 
1.250 € begrenzt ist. 

6. Voraussetzung für Abschreibung beim 
Erwerb von Vertragsarztpraxen

Wird eine Vertragsarztpraxis samt der zugehörigen materiellen und 
immateriellen Wirtschaftsgüter der Praxis, insbesondere des Praxis-
werts, als Chancenpaket erworben, ist der Vorteil aus der Zulassung 
als Vertragsarzt untrennbar im Praxiswert als abschreibbares im-
materielles Wirtschaftsgut enthalten. Auf dieser Grundlage besteht 

die Abschreibungsberechtigung auf den Praxiswert und die übrigen 
erworbenen Wirtschaftsgüter der Praxis.

Dies gilt nach einer Entscheidung des Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 
21.2.2017 auch dann, wenn eine Gemeinschaftspraxis eine Einzel-
praxis unter der Bedingung erwirbt, die Vertragsarztzulassung des 
Einzelpraxisinhabers im Nachbesetzungsverfahren einem Gesell-
schafter der Gemeinschaftspraxis zu erteilen. 

Maßgeblich für einen beabsichtigten Erwerb der Praxis als Chancen-
paket ist, dass Veräußerer und Erwerber einen Kaufpreis in Höhe des 
Verkehrswerts der Praxis oder sogar einen darüberliegenden Wert 
vereinbarten. Dabei spielt es keine Rolle, dass die Gemeinschaft-
spraxis nicht beabsichtigte, die ärztliche Tätigkeit in den bisherigen 
Räumen des Einzelpraxisinhabers fortzusetzen. 

Der Erwerber einer Vertragsarztpraxis ist jedoch nur dann zur Ab-
schreibung (AfA) des Praxiswerts und des miterworbene Inventars 
berechtigt, wenn Erwerbsgegenstand die gesamte Praxis und nicht 
nur eine Vertragsarztzulassung ist. Ist dies nicht der Fall, verneint 
der BFH in seiner zweiten Entscheidung vom gleichen Tag die AfA-
Berechtigung des Erwerbers in vollem Umfang. 

Das trifft insbesondere zu, wenn der Neugesellschafter nur den wirt-
schaftlichen Vorteil aus der auf ihn überzuleitenden Vertragsarzt-
zulassung gekauft hat und weder am Patientenstamm der früheren 
Einzelpraxis noch an anderen wertbildenden Faktoren ein Interesse 
hatte. 

Dieses Wirtschaftsgut ist nicht abschreibbar, da es keinem Wert-
verzehr unterliegt. Der Inhaber kann eine ihm unbefristet erteilte 
Vertragsarztzulassung, solange er sie innehat, in Anspruch nehmen. 
Er kann zudem den aus ihr resultierenden wirtschaftlichen Vorteil 
im Rahmen eines Nachbesetzungsverfahrens durch eine Überleitung 
der Zulassung auf einen Nachfolger verwerten. Daher erschöpft sich 
der Wert des immateriellen Wirtschaftsgutes des wirtschaftlichen 
Vorteils aus der Vertragsarztzulassung nicht in einer bestimmten 
bzw. bestimmbaren Zeit.

7. Abschreibung des Nichteigen tümer-
Ehegatten bei betrieblicher Nutzung 
des Ehegattengrundstücks

Entscheidend für die Berechtigung zum Abzug von Anschaffungs-
kosten durch Abschreibung (AfA) als Betriebsausgaben ist nach einer 
Entscheidung des Bundesfi nanzhofs vom 21.2.2017 nicht das Eigen-
tum am Wirtschaftsgut, für das die AfA als Aufwand berücksichtigt 
werden soll, sondern dass der Steuerpfl ichtige die Aufwendungen im 
eigenen betrieblichen Interesse selbst trägt. 

Der Abzug der vom Steuerpfl ichtigen zur Einkunftserzielung getä-
tigten Aufwendungen kann auch dann vorgenommen werden, wenn 
und soweit diese Aufwendungen auf in fremdem Eigentum stehende 
Wirtschaftsgüter erbracht werden. In diesen Fällen wird der Auf-
wand „wie ein materielles Wirtschaftsgut“ behandelt. 

Das bedeutet, dass die Herstellungskosten für ein fremdes Gebäude 
als Posten für die Verteilung eigenen Aufwands zu aktivieren und 
nach den für Gebäude im Privatvermögen geltenden AfA-Regeln ab-
zuschreiben sind.

Aus dem Grundsatz der persönlichen Leistungsfähigkeit ergibt sich 
jedoch auch, dass der Steuerpfl ichtige die Aufwendungen persön-
lich tragen muss. Ist dies nicht der Fall, ist bei der Ermittlung des 
Gewinns keine AfA für das von ihm betrieblich genutzte Gebäudeteil 
als Betriebsausgabe zu berücksichtigen.



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.     
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 2017: Juni 109,0; Mai = 108,8; April = 109,0; März = 109,0; Februar = 108,8; Januar = 108,1; 
(2010 = 100) Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Anmerkung: Wird ein Darlehen zur Finanzierung der Anschaffung 
des Gebäudes allein vom Ehegatten des Steuerpfl ichtigen aufge-
nommen und die Zahlungen zur Tilgung dieses Darlehens von einem 
gemeinsamen Oder-Konto der Eheleute geleistet, so werden sie je-
weils für Rechnung desjenigen geleistet, der den Betrag schuldet, 
sofern keine besonderen Vereinbarungen getroffen wurden. Gleich-
gültig ist, aus wessen Mitteln das Guthaben auf dem Konto stammt. 
Hier kommt es also grundsätzlich auf die Vertragsgestaltung an.

8. Aufdeckung stiller Reserven bei Ausscheiden 
aus einer Personengesellschaft

Nach 2 Entscheidungen des Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 16.3.2017 
und 30.3.2017 können Gesellschafter künftig weitergehend als bis-
her gewinnneutral und damit ohne Aufdeckung stiller Reserven aus 
ihren Personengesellschaften ausscheiden. Nach den Urteilen liegt 
eine sog. gewinnneutrale Realteilung in allen Fällen der Sachwert-
abfi ndung eines ausscheidenden Gesellschafters vor, wenn er die er-
haltenen Wirtschaftsgüter weiter als Betriebsvermögen verwendet. 

Eine Buchwertfortführung wird danach auch dann ermöglicht, wenn 
der ausscheidende Gesellschafter lediglich Einzelwirtschaftsgüter 
ohne sog. Teilbetriebseigenschaft erhält. Damit wendet sich der BFH 
ausdrücklich gegen die Auffassung der Finanzverwaltung in ihrem 
Schreiben vom 20.12.2016, die eine Gewinnneutralität nur dann 
gewähren will, wenn der ausscheidende Gesellschafter einen Teilbe-
trieb oder einen Mitunternehmeranteil erhält.

Der Aufl ösung der Gesellschaft mit anschließender Verteilung der 
Wirtschaftsgüter des Gesellschaftsvermögens unter den Gesell-
schaftern wird damit das Ausscheiden eines Gesellschafters aus ei-
ner fortbestehenden Gesellschaft gleichgestellt.

Anmerkung: Das Thema ist sehr komplex. Auch wenn der BFH hier 
den Steuerpfl ichtigen beim Ausscheiden aus einer Gesellschaft ent-
gegengekommen ist, sollten Sie bei entsprechenden Absichten un-
bedingt vorher steuerlichen Rat einholen, damit eine steueroptimale 
Gestaltung erfolgen kann.

9. Unterhaltspfl icht steht Pfl egefreibetrag 
bei der Erbschaftsteuer nicht entgegen

Nach einer Entscheidung des Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 10.5.2017 
steht eine gesetzliche Unterhaltspfl icht zwischen Personen, die in 
gerader Linie miteinander verwandt sind, der Gewährung des erb-
schaftsteuerlichen Pfl egefreibetrags nicht entgegen. Hat ein Kind 
einen pfl egebedürftigen Elternteil zu Lebzeiten gepfl egt, ist es be-
rechtigt, nach dem Ableben des Elternteils bei der Erbschaftsteuer 
den sog. Pfl egefreibetrag in Anspruch zu nehmen. 

Da Pfl egeleistungen üblicherweise innerhalb der Familie, insbeson-
dere zwischen Kindern und Eltern erbracht werden, liefe die Frei-
betragsregelung bei Ausschluss dieses Personenkreises nahezu leer.

Anmerkung: Die Finanzverwaltung hat den Freibetrag nicht ge-
währt, wenn der Erbe dem Erblasser gegenüber gesetzlich zur Pfl e-
ge oder zum Unterhalt verpfl ichtet war. Der Entscheidung des BFH 
kommt im Erbfall wie auch bei Schenkungen große Praxisrelevanz 
zu. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass der Erbe den Pfl ege-
freibetrag nach dem Urteil auch dann in Anspruch nehmen kann, 
wenn der Erblasser zwar pfl egebedürftig, aber z. B. aufgrund eigenen 
Vermögens im Einzelfall nicht unterhaltsberechtigt war.

10.  Bundesfi nanzhof zweifelt an der Umsatz-
steuerpfl icht für Fahrschulen

Unterrichtsleistungen für den Erwerb der Fahrerlaubnisklassen B 
(Pkw-Führerschein) und C1 sind nach „nationalem Recht“ umsatz-
steuerpfl ichtig. Fahrschulen sind nach dem Umsatzsteuergesetz kei-
ne allgemeinbildenden oder berufsbildenden Einrichtungen. 

Der Bundesfi nanzhof (BFH) zweifelt aber an der Umsatzsteuerpfl icht 
für die Erteilung von Fahrunterricht zum Erwerb der genannten 
Fahrerlaubnisklassen. Nach der Richtlinie 2006/112/EG des Rates 
vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem ist 
Unterricht, den sog. anerkannte Einrichtungen oder Privatlehrer er-
teilen, von der Umsatzsteuer zu befreien. 

Mit Beschluss vom 16.3.2017 hat der BFH dem Gerichtshof der Eu-
ropäischen Union (EuGH) daher die Frage vorgelegt, ob Fahrschu-
len insoweit steuerfreie Leistungen erbringen. Damit soll geklärt 
werden, ob der Fahrschulunterricht aus Gründen des Unionsrechts 
umsatzsteuerfrei ist. Im Bereich der Umsatzsteuer hat der nationale 
Gesetzgeber die Bindungen der EG-Richtlinie über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem zu beachten. Setzt das nationale Recht eine 
Steuerfreiheit der Richtlinie nur ungenügend um, besteht für den 
Steuerpfl ichtigen die Möglichkeit, sich auf die Richtlinie zu berufen.

Im entschiedenen Fall bejaht der BFH den Unterrichtscharakter der 
Fahrschulleistung. Die zusätzlich erforderliche Anerkennung kann 
sich daraus ergeben, dass der Unterrichtende die Fahrlehrerprüfung 
nach dem Gesetz über das Fahrlehrerwesen abgelegt haben muss. 
Des Weiteren kommt auch eine Steuerfreiheit als Privatlehrer in Be-
tracht.

Anmerkung: Die nunmehr vom EuGH zu treffende Entscheidung ist 
von erheblicher Bedeutung für die Umsatzbesteuerung aller Fahr-
schulen in der Bundesrepublik Deutschland. Sollte er eine Steuer-
freiheit bejahen, wird sich die Anschlussfrage stellen, ob Fahrschu-
len den sich hieraus ergebenden Vorteil zivilrechtlich an ihre Kunden 
durch eine geänderte Preisbildung weitergeben.


